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Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Zürcher Kantonalbank 
(Ausgabe Januar 2022)

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Geschäfts-
beziehung zwischen dem Kunden und der Zürcher Kantonal-
bank («Bank»). Zur besseren Lesbarkeit verzichtet die Bank in 
diesem Dokument und allen weiteren Vertragsdokumenten 
mit dem Kunden auf männlich-weibliche Doppelformen.

Allgemeine Informationen zur Bank (z.B. Name und Adresse, 
Tätigkeitsfeld, Aufsichtsstatus) sowie weitere im Zusammenhang 
mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen relevante Infor-
mationen, rechtliche Hinweise und Ausführungsbestimmungen 
sind in der jeweils aktuellen Fassung auf zkb.ch/rechtliches 
publiziert und können bei der Bank bezogen werden.

1. Legitimationsprüfung
Die Bank prüft die Legitimation des Kunden und seiner Bevoll-
mächtigten und Vertreter mit der geschäftsüblichen Sorgfalt. 
Erkennt die Bank Legitimationsmängel und Fälschungen nicht, 
trägt sie den daraus entstandenen Schaden, soweit sie die 
geschäftsübliche Sorgfalt verletzt hat.

Der Kunde hat Bankunterlagen und insbesondere Legitima-
tionsmittel sorgfältig zu verwalten, um zu verhindern, dass 
Nichtberechtigte darauf zugreifen. Der Kunde hat alle zumut-
baren Vorsichtsmassnahmen zu treffen, um Missbräuche oder 
Betrügereien zu vermeiden. Er trägt den Schaden aus dem 
Missbrauch seiner Legitimationsmittel oder aus Betrügereien, 
soweit er seine Sorgfaltspflichten verletzt hat.

Soweit weder die Bank noch der Kunde die Sorgfaltspflich-
ten verletzt haben, trägt den Schaden derjenige, in dessen 
Einflussbereich sich der Missbrauch oder die Betrügereien 
zugetragen haben.

Nach dem Tod des Kunden kann die Bank Legitimationsdoku-
mente (z.B. Erbschein, Willensvollstreckerzeugnis) verlangen, 
um festzustellen, wer verfügungs- und auskunftsberechtigt 
ist. Von fremdsprachigen Dokumenten sind auf Verlangen 
der Bank amtliche Übersetzungen in Deutsch, Englisch oder 
Französisch vorzulegen. Die Kosten für die Beibringung von 
Legitimationsdokumenten und Übersetzungen trägt der 
Berechtigte.

2. Mangelnde Handlungsfähigkeit
Der Kunde hat die Bank unverzüglich schriftlich oder in ande-
rer durch Text nachweisbarer Form zu informieren, wenn seine 

Bevollmächtigten, Vertreter oder andere Dritte handlungs-
unfähig geworden sind. Sofern die Bank die geschäftsübliche 
Sorgfalt angewendet hat, trägt der Kunde den aus mangeln-
der Handlungsfähigkeit seiner Bevollmächtigten und Vertreter 
oder anderer Dritter entstandenen Schaden.

3. Mitteilungen der Bank
Mitteilungen der Bank gelten als dem Kunden zugestellt, 
wenn sie an die letzte vom Kunden bekanntgegebene Kor-
respondenzadresse versandt worden sind. Hat der Kunde mit 
der Bank einen elektronischen Kommunikationskanal verein-
bart, gelten Mitteilungen als zugestellt, sobald sie auf diesem 
Kanal für den Kunden erstmalig verfügbar sind.

4. Mitteilungspflicht bei Änderungen
Der Kunde hat die Bank unverzüglich über Änderungen 
von persönlichen Angaben (insbesondere Name oder Firma, 
Wohnsitz- oder Sitz-Adresse, Steuerdomizil / -e, Kontakt- und 
Korrespondenzangaben, Nationalität / -en), Nachweisen und 
Erklärungen (z.B. Ausweis kopien, Wohnsitzbescheinigungen)  
des Kunden, seiner Bevollmächtigten und Vertreter, der 
wirtschaftlich Berechtigten, Kontrollinhaber, Begünstigten 
und weiterer an der Bankbe ziehung beteiligter Personen zu 
informieren. Gegebenenfalls hat er Nachweise und Erklärungen 
zu erneuern.

5. Geschäftsbeziehung auf den Namen mehrerer Personen
Wird eine Geschäftsbeziehung auf den Namen mehrerer Per-
sonen geführt, haften diese für allfällige Ansprüche der Bank 
aus der Geschäftsbeziehung solidarisch. Vorbehalten bleibt 
eine anderslautende Regelung.

6.  Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen 
Bestimmungen

Der Kunde ist für die Einhaltung der auf ihn anwendbaren ge-
setzlichen und regulatorischen Bestimmungen verantwortlich. 
Dies umfasst auch die Einhaltung seiner steuerlichen Pflichten, 
was er auf Verlangen gegenüber der Bank dokumentiert.

Die Bank erbringt Dienstleistungen, wenn sie hierbei die 
jeweils anwendbaren in- und ausländischen gesetzlichen und 
regulatorischen Vorschriften sowie vertraglichen Bestimmun-
gen und bankinternen Vorgaben einhalten kann, z.B. Sank-
tions- und Geldwäschereivorschriften.

https://www.zkb.ch/rechtliches
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7. Zinsen, Preise und Steuern
Die vereinbarten oder üblichen Zinsen, Preise (Gebühren, 
Kommissionen, Spesen usw.) und Steuern werden dem  
Kunden nach Wahl der Bank unverzüglich oder periodisch 
gutgeschrieben bzw. belastet.

Die Zinsen und Preise richten sich nach den jeweils gültigen 
Listen. Diese sind auch auf zkb.ch/bestimmungen publiziert 
und können bei der Bank bezogen werden. Die Bank behält 
sich vor, ihre Zinsen und Preise jederzeit, namentlich 
bei veränderten Marktverhältnissen oder aus anderen 
sachlichen Gründen, anzupassen bzw. neue Preise (ein-
schliesslich Negativzinsen auf Guthaben) einzuführen. 
Solche Änderungen werden dem Kunden in geeigneter Weise 
bekannt gegeben.

Preiserhöhungen oder neu eingeführte Preise gelten als ge-
nehmigt, wenn der Kunde das betroffene Produkt bzw. die be-
troffene Dienstleistung nicht innert 30 Tagen ab Bekannt gabe 
kündigt. Kündigungs- oder Rückzugsfristen gemäss besonde-
ren Bedingungen oder Vereinbarungen bleiben vorbehalten.

8. Pfand- und Verrechnungsrecht
Die Bank hat an allen Vermögenswerten, die sie jeweils für 
Rechnung des Kunden bei sich selbst oder anderswo aufbe-
wahrt, wie auch an allen Forderungen des Kunden gegenüber 
der Bank ein Pfandrecht für alle ihre jeweils bestehenden  
oder zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung.

Die Bank ist nach ihrer Wahl zur zwangsrechtlichen oder 
freihändigen Verwertung (einschliesslich Selbsteintritt) der 
Pfänder berechtigt, sobald der Kunde mit seiner Leistung  
in Verzug ist.

Die Bank kann gegen sie bestehende Ansprüche mit ihren 
eigenen Forderungen ohne Rücksicht auf deren Fälligkeit oder 
Währung verrechnen.

9. Mangelhafte Übermittlung und Systemstörung
Die Bank wendet bei der Benützung von Post, Telefon, E-Mail 
und anderen Übermittlungs- oder Transportarten die ge-
schäftsübliche Sorgfalt an. Sie trägt den Schaden namentlich 
aus Verlust, Unregelmässigkeit, Verspätung, Missverständnis-
sen, Doppelausfertigungen oder aus technischen Störungen 
und Betriebsausfällen jeglicher Ursache von Automaten, Sys-
temen und Übermittlungsnetzen, soweit sie die geschäftsübli-
che Sorgfalt verletzt hat. Soweit die Bank die geschäftsübliche 
Sorgfalt angewendet hat, trägt der Kunde diesen Schaden.

10. Ausführung von Aufträgen
Entsteht dem Kunden wegen Nichtausführung, mangelhafter 
oder verspäteter Ausführung von Aufträgen, insbesondere 
Zahlungsaufträgen, ein Zinsverlust, trägt diesen die Bank. 
Droht ein über den Zinsverlust hinausgehender Schaden, hat 

der Kunde die Bank im Einzelfall vorgängig darauf hinzu-
weisen. Ohne diesen Hinweis trägt der Kunde einen solchen 
Schaden selber. Ausgenommen sind Börsenaufträge des 
Kunden.

Erteilt der Kunde verschiedene Aufträge in einer Gesamtsum-
me, die sein verfügbares Guthaben bei der Bank oder den 
ihm gewährten Kredit übersteigt, so bestimmt die Bank nach 
ihrem Ermessen und unabhängig vom Datum oder Zeitpunkt 
des Eingangs der Aufträge, welche Verfügungen ganz oder 
teilweise ausgeführt werden.

11. Beanstandungen
Beanstandungen des Kunden wegen Ausführung oder 
Nichtausführung von Aufträgen jeder Art oder Bean stan-
dungen von Konto- oder Depotauszügen sowie anderer 
Mitteilungen sind sofort nach Empfang der Anzeige, spätes-
tens aber innerhalb der von der Bank angesetzten Frist vor-
zunehmen. Andernfalls gelten sie als genehmigt.

12. Fremdwährungskonten
Die Bank legt die dem Kontoguthaben in fremder Währung 
entsprechenden Vermögenswerte innerhalb oder ausserhalb 
des betreffenden Währungsgebietes an. Die Bank wählt ihre 
Korrespondenzbanken mit der geschäftsüblichen Sorgfalt aus. 
Der Kunde trägt die Folgen von Kursveränderungen und von 
öffentlich-rechtlichen Massnahmen (z.B. Zahlungs- oder Trans-
ferverbote) bezüglich seiner Guthaben. Wird der Bank der 
Transfer der Vermögenswerte erschwert oder verunmöglicht, 
ist sie nur verpflichtet, dem Kunden eine Gutschrift bei einer 
Korrespondenzbank oder bei einer vom Kunden zu bezeich-
nenden Bank im Gebiet der Fremdwährung zu verschaffen, 
sofern eine solche Gutschrift möglich ist.

13. Besondere Bedingungen und Vereinbarungen
Besondere Bedingungen der Bank für bestimmte Geschäfts-
arten, Dienstleistungen und Produkte gehen diesen All-
gemeinen Geschäftsbedingungen vor. Die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelangen in diesem Fall ergänzend 
zur Anwendung. Vorbehalten bleiben ausserdem besondere 
Vereinbarungen zwischen dem Kunden und der Bank.

14. Ausschluss der Steuerberatung
Die Beratung oder Auskünfte der Bank beziehen sich nicht 
auf die steuerliche Situation des Kunden generell oder auf 
die steuerlichen Folgen von Anlagen, Produkten und Dienst-
leistungen für den Kunden. Eine entsprechende Haftung der 
Bank ist ausgeschlossen. Der Kunde ist gehalten, sich dies-
bezüglich von einem Steuerspezialisten beraten zu lassen. 
Vorbehalten bleibt eine Steuerberatung, die gestützt auf einen 
Auftrag des Kunden durch die Steuerspezialisten der Bank 
erfolgt.

https://www.zkb.ch/bestimmungen
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15.  Auslagerung von Geschäftsbereichen und  
Dienstleistungen

Die Bank kann Geschäftsbereiche und Dienstleistungen, z.B. 
Zahlungsverkehr, Zeichnung und Rücknahme von Fondsantei-
len, Druck und Versand von Bankdokumenten, Entwicklung 
sowie Betrieb von Informations- und Kommunikationstech-
nologien, ganz oder teilweise an Konzerngesellschaften oder 
Dienstleister im In- und Ausland auslagern, im Weiteren kann 
die Bank auch bisher nicht erbrachte, neue Dienstleistungen 
an Konzerngesellschaften oder Dienstleister auslagern.

16. Datenschutz und Bankkundengeheimnis
Die Kundendaten unterliegen dem schweizerischen Bank-
kundengeheimnis und Datenschutzrecht.

Die Bank bearbeitet Kundendaten zur Abwicklung ihrer 
Leistungen und für eigene oder gesetzlich vorgeschriebene 
Zwecke. Dazu gehören z.B. Marketing, Marktforschung,  
Statistik und Planung, Produkteentwicklung und Geschäfts-
entscheide, die den Kunden oder die Bank betreffen, die 
Geld wäscherei- und Betrugsbekämpfung, die Erfüllung gesetz-
licher Auskunftspflichten und behördlicher Anordnungen 
sowie der automatische Informationsaustausch mit auslän-
dischen Steuerbehörden.

Die Bank gibt Kundendaten Dritten nur bekannt aufgrund ge-
setzlicher Verpflichtungen oder gesetzlicher Rechtfertigungs-
gründe, behördlicher Anordnungen, zur Auftragsausführung, 
mit Einwilligung des Kunden, an Konzerngesellschaften zum 
Zweck der umfassenderen Kundenbetreuung, für Auslagerun-
gen gemäss Ziffer 15 und soweit dies zur Wahrung berech-
tigter Interessen der Bank im In- und Ausland erforderlich ist. 
Dies trifft insbesondere zu bei vom Kunden gegen die Bank 
angedrohten oder eingeleiteten rechtlichen Schritten oder 
öffentlichen Äusserungen, zur Sicherung der Ansprüche der 
Bank gegenüber dem Kunden und zur Verwertung von Sicher-
heiten des Kunden oder Dritter, beim Inkasso von Forderun-
gen der Bank gegen den Kunden und zur Wiederherstellung 
des Kundenkontaktes nach Kontaktabbruch bei den zustän-
digen schweizerischen Behörden.

Beziehen sich Datenbearbeitungen auf eine Dienstleistung 
oder ein Produkt, so gelten sie als vom Kunden akzeptiert, 
wenn er die Dienstleistung oder das Produkt bezieht. Dieses 
Einverständnis erstreckt sich auf damit zusammenhängende 
Datenbearbeitungen für Marketingzwecke, soweit der Kunde 
ihnen nicht widerspricht. Sind Dritte (z.B. Lebenspartner,  
Berater) von einer Datenbearbeitung mitbetroffen, stellt der 
Kunde deren Einverständnis sicher.

Der Schutz von Kundendaten, die ins Ausland gelangen, 
richtet sich nach dem jeweiligen ausländischen Recht. Dessen 
Bestimmungen regeln Zulässigkeit und Umfang einer Bekannt-
gabe dieser Kundendaten an Behörden oder weitere Dritte. 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass das schweizerische 
Bankkundengeheimnis und Datenschutzrecht in diesen 
Fällen keinen Schutz gewährt, und entbindet die Bank 
von ihrer Wahrung.

Die Bank verpflichtet Konzerngesellschaften oder im Rahmen 
von Auslagerungen gemäss Ziffer 15 auch Dienstleister zur 
Vertraulichkeit, wenn sie Zugang zu Kundendaten haben, die 
Rückschlüsse auf die Identität des Kunden ermöglichen. In der 
Schweiz sind Kunden daten zudem durch das schweizerische 
Bankkundengeheimnis geschützt.

Weitere Angaben zu Datenschutz und Bankkundenge-
heimnis, den Datenbear beitungen, den Dienstleistun-
gen und Produkten sind auf zkb.ch/datenschutz publi-
ziert und können bei der Bank bezogen werden.

17.  Kundenprofile und automatisierte  
Einzelentscheidungen

Die Bank kann Kundendaten (einschliesslich der Daten 
mitbetroffener Dritter) auch automatisiert analysieren und 
bewerten, um wesentliche persönliche Merkmale des Kunden 
zu erkennen oder Entwicklungen vorherzusagen und gestützt 
darauf Kundenprofile zu erstellen. Diese dienen insbesondere 
der Geschäftsprüfung und der individuellen Beratung und 
Bereitstellung von Angeboten und Informationen, welche die 
Bank und ihre Konzerngesellschaften dem Kunden gegebenen-
falls zur Verfügung stellen.

Die Bank kann automatisierte Einzelentscheidungen vorneh-
men, z.B. automatisierte Bonitätsentscheidungen, um Aufträ-
ge des Kunden im eBanking automatisiert anzu nehmen und 
auszuführen.

Der Kunde stimmt der Vornahme von automatisierten 
Einzelentscheidungen hiermit zu. 

Weitere Informationen sind auf zkb.ch/datenschutz publiziert 
und können bei der Bank bezogen werden.

18. Umgang mit Interessenkonflikten
Die Bank trifft angemessene organisatorische Vorkehrungen, 
um Interessenkonflikte mit ihren Kunden im Zusammenhang 
mit der Erbringung von Dienstleistungen zu vermeiden. Sofern 
dies nicht möglich ist, legt sie solche Interessenkonflikte den 
betroffenen Kunden gegenüber offen.

Weiterführende Informationen zum Umgang der Bank mit In-
teressenkonflikten sind auf zkb.ch/interessenkonflikte publiziert 
und können bei der Bank bezogen werden.

19. Gleichstellung der Samstage mit Feiertagen
Im gesamten Geschäftsverkehr mit der Bank sind die Samstage 
den staatlich anerkannten Feiertagen gleichgestellt.

https://www.zkb.ch/datenschutz
https://www.zkb.ch/datenschutz
https://www.zkb.ch/interessenkonflikte


Allgemeine Geschäftsbedingungen der Zürcher Kantonalbank (Ausgabe Januar 2022) Zürcher Kantonalbank
4 / 4

20. Beendigung der Geschäftsbeziehung
Die Geschäftsbeziehung sowie zugesagte oder benützte  
Kredite können sowohl vom Kunden als auch von der Bank 
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ganz oder  
in Teilen gekündigt werden. Die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen haben für Geschäfte, die im Zeitpunkt der Been-
digung noch laufen, weiterhin Gültigkeit.

Ziffer 13 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt 
vorbehalten.

Pendente Aufträge erlöschen nicht bei Tod, Eintritt der  
Handlungsunfähigkeit oder Konkurs des Kunden.

21.  Auslieferung, Verwertung und gerichtliche  
Hinterlegung

Der Kunde hat der Bank nach der Kündigung oder in Fällen,  
in denen die Bank einzelne Guthaben oder Vermögenswer-
te aus produktspezifischen, regulatorischen oder sonstigen 
Gründen nicht mehr verwahren kann, mitzuteilen, wohin sei-
ne Guthaben und Vermögenswerte zu überweisen sind. Ver-
weigert er dies oder ist eine Überweisung aus einem anderen 
Grund nicht möglich (z.B. ungültige oder unvollständige Über-
weisungsangaben), kann die Bank die Vermögenswerte nach 
erfolgloser Mahnung des Kunden befreiend physisch an die 
letztbekannte Korrespondenzadresse des Kunden ausliefern 
oder liquidieren. Den Verwertungserlös und die Guthaben des 
Kunden kann die Bank befreiend gerichtlich hinterlegen oder 
in Form eines Checks an die letztbekannte Korrespondenz-
adresse des Kunden senden.

22. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Die Bank behält sich vor, die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen aus sachlichen Gründen jederzeit zu ändern. Sie gibt 
dem Kunden die Änderungen in geeigneter Weise vorgängig 
bekannt. Widerspricht der Kunde nicht innert 30 Tagen ab 
Bekanntgabe schriftlich oder in anderer durch Text nach-
weisbarer Form, gelten die Änderungen als genehmigt. Im 
Widerspruchsfall kann der Kunde die Geschäftsbeziehung mit 
sofortiger Wirkung kündigen. Kündigungs- oder Rückzugs-
fristen gemäss besonderen Bedingungen oder Vereinbarungen 
bleiben vorbehalten. In der Bekanntgabe weist die Bank den 
Kunden auf das Kündigungsrecht und die Genehmigungs-
wirkung hin.

23. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Alle Rechtsbeziehungen des Kunden mit der Bank  
unterstehen dem schweizerischen materiellen Recht. 
Erfüllungsort und Betreibungsort für Kunden mit aus-
ländischem Wohnsitz / Sitz ist Zürich 1. Ausschliess  licher 
Gerichtsstand für alle Verfahrens arten ist Zürich 1 oder 
der Wohnsitz / Sitz der beklagten Partei. Vor behalten 
bleiben zwingende gesetzliche Zuständigkeiten.
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